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Bestimmung des Religionsbekenntnisses.
Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom

10 . Juni 1916 , Nr . 4777 (M . B . A. XVI , 34817 ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!

Der k. k. Verwaliungsgerichtshos hat unter dem Vorsitze des k. k. zweiten
Püsidenten Freiherrn v. Schartzenau,  in Gegenwart der Rate des k. k. Ber-
walmngsgerichtshofes , und zwar des k. k. Senatspräsidenten Ritter v. Falser,
sowie der k k. Hofräte Dr . Weingarten , Dr . v. Herrnritt und von
Bonsioli - Cavalcabv,  dann des Schriftführers k. k. Ministerial-
Sckretärs Dr . Ritter v Komorzyüski - Oszczynski,  über die Be¬
schwerde des M . K. in Wien gegen die Entscheidung des t . k. Ministeriums
für Kultus und Unterricht vom 3. De embe , 1915 , Z . 18944 , betreffend die
Bestimmung eines Religionsbekenntnisses sür sein Kind F . K , nach der am
10 . Juni l !>16 durchgcsührten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar
»ach 'Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen des
Dr . Gustav Scheu , Hof - und Gerichtsadvokaten in Wien , in Vertretung der
Beschwerde , zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe:

Mit der Entscheidung vom 9. Juni 1913 , Z . 72294 , hat das magi¬
stratische Bezirksamt sür den LVI . Bezirk in Wien über Einschreiten des
Bezirksschulrates Wien den M . K. für verpflichtet erkannt , gemäß Artikel 1,
Absatz 4 des Gesetze« vom 25 . Mai >868 , R .-G .-Bl Nr . 49 , ein staatlich
anerkanntes Religionsbekenntnis für sein am 7. August 1906 geborenes , durch
nachgefolgtc Ehe der Kindeseltern legitimiertes Kind F . K . binnen 4 Wochen
zu bestimmen.

Der gegen diese Entscheidung von K. eingebrachte Rekurs wurde mit dem
Statthalterei -Erlaffe vom 15. April 1915 , Z . '- 662 , im Grunde der bezogenen
Gcsetzesstelle , ferner des Artikels 2 , Absatz 3 des interkonfessionellen Gesetzes
vom 25 . Mai 1868 , R .-G .-Bl . Nr . 49 , des Z 139 des Allgemeinen kürzer-
lichen Gesetzbuches , sowie der 88 I , 3 und 17 des Reichs -Volksschulgesetzes vom
14 . Mai 1869 , R .-G .-Bl . Nr . 62 , abgewiesen.

Diese Entscheidung wurde vom Ministerium für Kultus und Unterricht
bestätigt.

Die dagegen gerichtete Beschwerde bestreitet , daß das bürgerliche Gesetz¬
buch die Erziehung der Kinder in einem bestimmten Religionsbekenntnisse
onordne , zumal ß 140 desselben diesfalls auf die politischen Vorschriften ver¬
weise und diese Bestimmungen überdies durch das Staatsgrundgesetz vom
21 . Dezember 1867 , R .-G .-Bl . Rr . 1l2 , Artikel 14 , abgeändert worden seien.
Ebensowenig ordne das Rrichs -Volksschulg -setz, welches die sittlich -religiöse Er¬
ziehung der Kinder vorschreibt , einen Religionsunterricht konfessioneller Natur
an . Das interkonfessionelle Gesetz vom 25 . Mai 1868 , R .-G .-Bl . Nr . 49,
statuierte im Artikel 1, Absatz 4 , bloß das Recht des Erziehers gegen dritte
Personen , ein Religionsbekenntnis fllr das Kind zu bestimmen , verpflichte
jedoch denselben hiezu keineswegs . Daß aber eine ethische Erziehung außerhalb
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Verzeichnis der im Reichsgesetzblalte und im Landes¬
gesetz - und Vcrordnungsblatte für Österreich unter
der Enns im Jahre  1916 veröffentlichten Gesetze und
Verordnungen.

> der Satzungen einer staatlich anerkannten Religions -Gesellschaft nicht möglich
sei, kann schon mit Rücklicht auf Artikel 16 des Staatsgrundgesctzes über die
allgemein -« Rechte der Staatsbürger nicht behauptet werden.

Der Vrrwaltungsgerichtshof hat im allgemeinen an der in wiederholten
Erkenntnissen und insbesondere in seinem Erkenntnisse vom I . April 1911,
Sammlung Nr . 8l5l L , niedergelcgten Rechtsanschauung sestgchalten , wonach
die konfessionslosen Eltern des Kindes spätestens in dem Zeitpunkte der
beginnenden Schulpflicht das Religionsbekenntnis des Kindes zu bestimmen
verpflichtet sind , und zwar nicht allein das Religionsbekenntnis , in dessen
Satzungen das Kind in der Volksschule zu unterweisen ist, sondern auch das
Religionsbekenntnis , dem es im Sinne des Artikels I , Absatz 4 des inter-
konfessionellen Gesetzes angehört.

Soweit die Einwendungen der vorliegenden Beschwerde nicht bereits
durch die Ausführungen des zitierten biergerichllichen Elkenntnisses widerlegt
erscheinen , hat der Gerichtshof über diese Einwendung -n folgendes erwogen:

Wenn die Ausführungen der Beschwerde dahm verstanden werden
könnten , daß sich der Beschwerdeführer im vorliegenden Falle in seinem
staalsgrundgesetzlich gewährleisteten Rechte auf Glaubens - und Gewissens¬
freiheit verletzt erachtet , wäre der Gerichtshof zu einer Entscheidung über diese
Frage im Sinne des 8 3 , lit . b des Gesetzes vom 22 . Oktober 1875 , R .-
G .-Bl . Nr . 36 ei 1876 , nicht berufen . Sofern aber behauptet wird , daß die
Auslegung , die der Gerichtshof den Bestimmungen des Reichs -Volksschulgesetzes
und des interkonfessionellen Gesetzes in seinen früheren Judikaten gegeben hat,
mit den Bestimmungen des Staatsgrundgesetzes über die allgemein -!, Rechte der
Gtaatsbü qrr , insbesondere des Artikels Xl V dieses Staatsgrundgesetzes nicht
i,n Einklänge st-ht , so sind diese Ausführungen in dem Erkenntnisse vom
8. November !910 , Sammlung Z . 7704 ä . eingehend widerlegt.

Wenn sich aber der Vertreter der Beschwerde bei der mündlich -n Ver¬
handlung ans Z 2l des Reichs -Volksschulgesetzes berufen hat , wornach unter den
notwendigsten Kenntnissen , ohne deren Besitz ein Kmd aus der Volksschule
nicht anstr -ten darf , die Religion nicht angeführt ist, so ist diese Berufung
schon deshalb eine gänzlich verfehlte , weil 8 21 des Reichs -Volksschulgesetzes in
der Fassung des Gesetzes vom 2 . Mai 1883 , R .-G -Bl . Nr . 53 , unter diesen
notwendigsten Kenntnissen dieRcligion  ausdrücklich , und zwar an erster
Stelle anführt.

Wenn ferner geltend gewacht worden ist, daß die Bestimmungen des
Artikels 1, Absatz 4 des intertonsessionellen Gesetzes vom 25 . Mai 1868 , R .-
G .-Bl Nr . 49 , ein Recht , nicht aber auch eine Pflicht zur Bestimmung des
Religionsbekenntnisses vorsehen , so widerstreitet diese Interpretation nicht allein
dem Wortlaute dieser Gesetzesbestimmung , sondern auch der ihr zugrunde-
liegenden Absicht , die offenbar dahin geht , im Interesse der öffentlichen Ordnung
Streitigkeiten Uber die Bestimmung des Religionsbekenntnisses hintanzuhalten,
oder falls sich dennoch solche „ ergeben haben , sie in legaler Weise zur Aus¬
tragung zu bringen . Aus der Überschrift des interkonfessionellen Gesetzes kann
aber an sich die Nnanwendbarkeit des Artikels I , Absatz 4 , nicht abgeleitet
werden

Wenn die Unterscheidung zwischen konfessionellen und interkonfessionellen
Verhältnis en, wie sie in der Beschwerde aufgestellt werden , tatsächlich richtig
wäre , so müßten ja auch die Bestimmung -!! des ersten Absatzes des Artikels 1,
wo vom Religionsbekenntnisse des eheli -n Kindes von Eltern , die derselben
Konfession angehören , die Rede ist, sowie die Bestimmung des Absatzes 3 des
Artikels I , wo das Religionsbekenntnis des unehelichen Kindes nach demjenigen
der Mutter festgesetzt wird , als nicht interkonfessionell im Sinne der Beschwerde
angesehen werden »nd außerhalb des Rahmens des Gesetzes fallen . Absatz 4
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des Artikels I reget aber für alle anderen , nicht bereits durch die voran¬
gehenden Bestimmungen getroffenen Fälle , wie bereits ausgesprochen , die
Beipflichtung der Eltern zur Bestimmung des Religionsbekenntnisses des
Kindes

Auf Grund dieser Erwägungen mußte die Beschwerde abgcwiesen
werden.

S.
Verbot des Vertriebes des Präparates „Carbogen

der Firma Friedrich Detsinyi in Budapest.
Rund -Erlaß des k. k. n -ö. Statthalterei vom 11 . August

1916 , Z . 8- 1765/1 (M . Abt X , 7994 ) :
Das k. k. Ministerium des Innern hat mit Erlaß vom 25 . Juli 1916,

Z . 6481/S ., mit Beziehung auf den Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei
vom 13 . August 1914 , Z . II97/S ., bclanntgegeben , daß auch das königlich
ungarische Ministerium des Innern laut Note vom I2 . Juni19l6 , Z . 759ZI/V1I t>,
den Vertrieb der genannten zur Herstellung von KMcnsäuerebäbcrn dienenden
Zubereitung wegen des Gehaltes von arseniger Säure untersagt hat . (S.
Amtsbl . Nr . 96 er >914 , „ Gesetze und Verordnungen rc " AI 2 .)

».

Krankenhaus Krems . — Erhöhung der Verpflegstaxe.
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom

27 . August 1916 , Z . VI 930/1 , dem Wiener Magistrate
<M. Abt . X , 805b ) folgende Kundmachung übermittelt:

Kundmachung  des l . k. Statthalters im Erzherzogtum - Österreich
unter der Enns vom 17 . August 1916 , Z . >1-930/1 , betreffend die Erhöhung
der Verpflegstaxe im allgemeinen öffentlichen Krankcnhause in Krems.

Der » iederösterreichische LondeS -Ansschuß hat im Einvernehmen mit der
k. k. n -ö. Statthaltern die Verpflegt laxe für die allgemeine VerpflegSklasse
des allgemeinen öffentlichen Krankenhauses in Krems vom Tage der Verlaut¬
barung dieser Kundmachung angcfangen auf die Dauer von zwei Jahren mit
3 ki für den Kopf und Tag festgcseLt.

Dies wird hicmit zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

4 .
Krankenhaus Horn . — Erhöhung der Verpflegstaxe

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom
17 . August 1916 , Z . VI -931/1 , dem Wiener Magistrate
(M . Abt . X, 8056 ) folgende Kundmachung übermittelt:

Kundmachnng  des k. k. Statthalters im Erzherzogtume Österreich
unter der Enns vom 17 . August 1916 , Z . VI -931/1 , betreffend die Erhöhung
der Verpflegstaxe im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Horn.

Der n .-ö. Landes -Ausschuß hat im Einvernehmen mit der k. k. n .-ö.
Statthalterci die Verpflegstaxe für die allgemeine Veipflegsklasse der allgemeinen
öffentlichen Kaiser Franz Josef -Bezirls -Krankenanstalt in Horn vom Tage der
Verlautbarung dieser Kundmachnng angcfangen auf die Dauer von zwei
Jahren mit 2 X 30 Ir für den Kopf und Tag festgesetzt.

Dies wird hiemit zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

».
Krankenhaus Kornenbnrg . — Erhöhung der Ver

Pflegstaxe.
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom

17 . August 1916 , Z . VI -932/1 , dem Wiener Magistrate
(M . Abt . X , 8057 ) folgende Kundmachung übermittelt:

Kundmachung  des k. k. Statthalters im Erzherzogtume Österreich
unter der Enns vom 17 . August 1916 , Z . VI -932/1 , betreffend die Erhöhung
der Verpflegstaxe im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Korneuburg.

Der niederösterreichische Landes Ausschuß hat im Einvernehmen mit der
k. k. n .-ö. Statthalterci die Verpflegstaxe für die allgemeine Berpflegsklasse
des allgemeinen öffentlichen Krankenhauses in Korneuburg vom Tage der
Verlautbarung dieser Kundmachnng angcfangen auf die Dauer von zwei
Jahren mit 3 X für den Kopf »nd Tag festgesetzt.

D -cs wird hicmit zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

«.
Sialh 'sches Krankenhaus in Baden . — Erhöhung der

Verpflegstaxe.
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom

17. August 1916 , Z . VI-933/5 , dem Wiener Magistrate
(M . Abt . X, 8058 ) folgende Kundmachung übermittelt:

Kundmachung  des k. k. Statthalters im Erzherzogtume unter der
Enns vom 17 . August 1916 , Z . VI -933/5 , betreffend die Erhöhung der Ver-
pflegstaxc im R a t h' schen allgemeinen öffentlichen Krankcnhause in Baden.

Der niederösterreichisch - Landes -Ausschuß hat im Einvernehmen mit der
k. k. n .-ö. Statthalterci die Verpflegstaxe für die allgemeine Vervflegsklaffe
des Rath ' schen  allgemeinen öffentlichen Krankenhauses in Baden vom Tage
der Verlautbarung dieser Kundmachung angefangen auf die Dauer von zwei
Jahren mit 3 X 30 Ir für den Kopf und Tag festgesetzt.

Dies wird hicmit zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

7

Krankenhaus Hainburg . — Erhöhung der Berpflegs-
taxe.

Die k. k. n .-ö. Statthulterei Hut mit dem Erlasse vom
17 . August 1916 , Z . VI - 934/2 , dem Wiener Magistrate
(M . Abt . X, 8059 ) folgende Kundmachung übermittelt:

Kundmachung  des k. k. Statthalters im Erzherzogtums Österreich
unter der Enns vom >7. August 1916 , Z . V1-934/2 , betreffend die Erhöhung
der Verpflegstaxe im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Hainburg

Der n .-ö. Landes -Ausschuß hat im Einvernehmen mit der k. k. n .-ö.
Statthalterci die Verpflegstaxe für die allgemeine Berpflegsklasse des allgemeinen
öffentlichen Krankenhauses in Hainbnrg vom Tage der Verlautbarung dieser
Kundmachung angefangen auf die Dauer von zwei Jahren mit 2 X 70 Ir
für den Kopf und Tag festgesetzt.

Dies wird hiemit zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

8 .

Königlich Bulgarischer Honorar General -Konsul
Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 18. August 1916,

Z . IX -952/10 (M . Abt . XXII , 1724 ) :
Laut einer au das k. k. Ministerium des Innern gelangten Zuschrift des

k. k. Ministerratspräsidiums vom 7. Juli 1916 , Z . 3536/H . P . , haben Seine
k. u k. Apostolische Majestät mit Allerhöchster Entschließung vom 26 . Juni I9i6,
den, Bestattungsdekrete des königlich Bulgarischen Honoral -General -Konsuls
Rudolf Stiagny  das Allerhöchste Exequatur zu erteilen geruht.

S.
Zulassung von Betonhohlsteinen der A . G . der Ver¬
einigten Asphalt - und Biiumaterialienwerke Wien-

Floridsdorf -Wopfing.
Erlaß des Wiener Magistrates vom 5. September 1916,

M . Abt . XIV , 1993:
In Erledigung des Ansuchens der Aktiengesellschaft der Vereinigten

Aspalt - und Bauwaterialienwerke Wien - Floridsdorf - Wopfing , I ., Singer¬
straße 27 , wird die Verwendung der von ihr erzeugten in Folgendem beschriebenen
Betonhohlsteinen bei Hochbauten im Gemeiudegebiete von Wien unter folgenden
Bedingungen als zuläisig erklärt:

1. Die Steine sind aus Beton von mindestens 280 lex: Portlandzement
auf I m ' Gemenge von L-and , Schotter und schwcselfreier Schlacke herzustellen.
Sie müssen bei ihrer Verarbeitung mindestens vier Wochen alt sein und eine
Druckfestigkeit von mindestens 50 kg auf den Quadratmeter ihrer Beton-
querschniltflächc besitzen. Die Dicke der Steinwandungen ist der Belastung ent¬
sprechend zu wählen , muß aber mindestens 4 ow betragen . Jeder Stein ist
mit einem Fabrikszeichen und dem Vermerke des Erzeugungstages zu versehen.

2 . Die Steine dürfen zur Herstellung von zweistöckige» (Erdgeschoß ohne
Unterteilung , erster und zweiter Stock ) Gebäuden verwendet werden . Bei
Gebäuden mit mehr als zwei Stockwerken dürfen sie für belastete Mauern
nur in den drei obersten Stockwerken , in den unteren Geschaffen dagegen nur
als Füllung zwischen Tragwerken Anwendung finden . Kellcrmauern dürfen
daraus nicht hergestrllt werden.

3 . Die Raumaufteilung ist derart vorzunehmen , daß in der Regel keine
größere Deckenspannwcite als 5 -5 m vorkommt.
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4 . Die Mauerweiksteile und Dcckenauflager sind so zu bemessen, daß
keine höhere Druckbeanspruchung der Bausteine als 5 KZ auf den Quadrat-
zentimeter ihrer Betonfläche entsteht.

5 . Die Steine sind „Ball auf Fug " zu versetzen . Als Bindemittel ist
guter Weißkalkmörtcl mit mindestens Raumteil Portlandzementzusatz zu
verwenden.

6 . Die Mauern der einzelnen Geschosse sind durch Sisenbetonroste , welche
als Dcckenauflager zu dienen haben , zu trennen . Diese Roste haben die ganze
Mauerbiene zu Ubergreifcn , doch dürfen Rauch - und Luftabzüge durchgesührt
werden

7 . Die beabsichtigte Verwendung solcher Steine ist im Baugesuche
anzuführen und in den Bauplänen ersichtlich zu machen . Die erforderlichen
Berechnungen sind dem Baugesuchc auzujchließen.

8 . Das Sladtbauami kann jederzeit die Untersuchung einzelner Steine
durch e ne amtliche Prüfungsanstalt verlangen.

9 . Die Aussührung von Bauten aus solchen Steinen darf nur mit
besonderer Sorgfalt unter Verwendung geschulter und verläßlicher Arbeiter
erfolgen . Für eine gute Schließenverhängung und einen guten Anschluß der
Scheidewände an die Hauptmauern ist zu sorgen . Zicgelmauern , welche an
Hohlsteinmaucrn anschließen , sind zur Vermeidung ungleicher Setzung mit
Porllantzementmörtel zu mauern.

10 . Die Ergänzung der vorstehenden Bedingungen , sowie die gänzliche
Zurücknahme der Bewilligung nach Maßgabe der Erfahrungen bleibt Vor¬
behalten.

Die beigebrachten Pläne 8 und 6 werden dem Stadtbauamte zur Ver¬
wahrung übermittelt.

1V.
Gift -Verschleitz.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den I. Bezirk
vom 9. September 1916 , M . B . A. I , 2722:

Das magistratische Bezirksamt für den I . Bezirk in Wien findet der
Firma Barber , R o s n e r , D . Czerkis,  vertreten durch den Gesell¬
schafter und Geschäftsführer Rudolf Hanke,  III . , Rudolssgasfe 40 , die
„Konzession zur Darstellung von Gesten und zur Zubereitung der zur arznei¬
lichen Verwendung von Gesten und zur Zubereitung der zur arzneilichen Ver¬
wendung bestimmten Stoffe und Präparate sowie zum Verkaufe von beiden,
insofern dicS nicht ausschließlich den Apothekern oorbebalien ist", mit dem
Standorte Wien , l ., Operngasse 16. im Sinne des Z 15 , Absitz 14 G . O.
zu erteilen und den genannten Geschäftsführer gemäß H 55 G . O . zu ge¬
nehmigen.

Für die Ausübung dieser Konzession wird aus die Bestimmungen der
Mmisterial -Verordnung vom 91 . Apiil 1876 , R .-G .-Bl . Nr . 60 , und der
Ministerial -Verordnung vom 2. Jänner 1886 , R .-G .-Bl . Nr . 10 , aufmerksam
gemacht.

Weiters wird der Firma im Sinne des Erlasses des k. k. Ministeriums
des Innern vom 1. April 1916 , Z . 17413/8 ex 1915 , die Verpflichtung auf-
erlegt , sterile physiologische Kochsalzlösungen vorrätig zu halten und die zu
Kontrollzwecken erforderlichen bakteriologischen Untersuchungen dieser Erzeugnisse
auf eigene Kosten durchführen zu lassen.

'Die Konzession wurde im hieramtlichen Gcwerbercgistcr unter der
Zahl 4285/li/l eingetragen ; ferner wurde die Erwerbesteuer -Kontvzahl 31933/1
angewiesen ; wegen Einleitung der Erwerbsteuerbemessung wolle sich die Firma
unmittelbar an die k. k. Steuer -Administration sür den 1. Bezirk wenden.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetz- und Verordnungsblatte für Österreich unter
der Enns im Jahre 1818 veröffentlichten Gesetze

und Verordnungen.
L.. Reichsgesrhdlatt.

Nr . 267 . Verordnung des Ackerbauministers im Ein¬
vernehmen mit den beteiligten Ministern vom 23 August 1916,
betreffend den Verkauf von grünen Maiskolben.

Nr . 268 . Verordnung des Justizministers vom 21. August
1916 über Vorsorgen für die durch den Krieg an der
Versetzung ihres Zivildienstes behinderten Justiz¬
anwärter (Rechtspraktikanten , Auskultanten , Advokaturs - und
Notariatskandidaten ).

Nr . 26 « Verordnung des Justizministers im Einvernehmen
mit dem Minister des Innern und dem Minister für Kultus

und Unterricht vom 22 . August 1916 über die Anzeige der
Aufnahme von Personen in psychiatrische Universitäts¬
kliniken und Beobachtungs - Abteilungen von Kranken¬
anstalten.

Nr . 27 « . Kaiserliche Verordnung vom 27. August 1916,
betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen über Bier¬
besteuerung und Überweisungen aus dem Ertrage der
Biersteuer an die Landesfonds.

Nr . 271 Verordnung des Finanzministers vom 28. August
1916 zur Vollziehung der die Abänderung der Biersteuer¬
vorschriften betreffenden Bestimmungen der Kaiserlichen
Verordnung vom 27 . August 1916 , R .-G .-Bl . Nr . 270.

Nr . 272 . Verordnung des Handelsministersim Einver¬
nehmen mit dem Finanzminister vom 22 . August 1916 , betreffend
die Regelung der Verwendung von Schwefelsäure bei
der Herstellung von Erzeugnissen der Mineralöl-
indnstrie.

Nr . 273 . Verordnung des Handelsministersim Einver¬
nehmen mit den beteiligten Ministern im Einverständnisse mit
dem Kriegsminister vom 26 . August 1916 , betreffend die Er¬
richtung eines Kriegsverbandes der Baumwollindnstrie.

Nr . 274 . Verordnung des Haudelsministersim Einver¬
nehmen mit den beteiligten Ministern vom 26 . August 1916 , be¬
treffend die Regelung des Verkehres mit Rohfett von
Rindern und Schafen.

Nr . 275 . Verordnung der Ministerien der Finanzen,
des Handels und des Ackerbaues vom 39 . August 1916 , betreffend
die Abänderung einer Bestimmung der Erläuterungen zum
Zolltarif.

Nr . 276 . Verordnung des Ministers des Innern im Ein¬
vernehmen mit den beteiligten Ministern vom 30 August 1916,
betreffend die Regelung des Verkehres mit Nohfetten,
Fettprodukteu und Speiseölen.

Nr . 277 . Verordnung desAckerbaumiuisters im Einvernehmen
mit den beteiligten Ministern vom 30 August 1916 , betreffend den
Verkehr mit Futter -Erzeugnissen.

Nr . 278 . Kaiserliche Verordnungvom 29. August 1916,
betreffend die Z ü n d m i t te l st eu er.

Nr . 27 « . Verordnung des Finanzministers im Einvernehmen
mit den beteiligten Ministern vom 1. September 1916 , zur
Vollziehung der Kaiserlichen Verordnung vom 29 . August 1916,
R .-G .-Bl . Nr . 278 , betreffend die Zündmittelsteuer (Z ü n d-
mittelsteuer - Vollzugsvorschrift ) .

Nr . 28 « . Kaiserliche Verordnung vom 28. August 1916,
betreffend die Einführung eines Kriegszuschlages zu
deu direkten Steuern und die Verjährung der direkten
Steuern.

Nr . 281 . Kaiserliche Verordnung vom 28. August 1916,
betreffend die Abänderung einiger Vorschriften über
die Stempel - und unmittelbaren Gebühren.

Nr . 282 . Kaiserliche Verordnungvom 29. August 1916,
betreffend Gebühren von Tosalisateur - und Buchmacher¬
wetten sowie Maßnahmen zur Unterdrückung des
Winkelwettwesens.

Nr . 283 . Verordnung des Handelsministers und des
Ministers für Landesverteidigung vom 31 . August 1916 , betreffend
Verarbeitungs - und Veräußerungsbeschränkungen von
Baumwollgarnen , baumwollenen Web - und Wirkwaren
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und baumwollener oder halbwollener gewebter oder
gewirkter Männerwäsche.

Nr . 284 . Verordnung des Handelsministers im Einver¬
nehmen mit den beteiligten Ministern vom 1. September 1916,
betreffend das Verbot der Verarbeitung von Gerste auf
Braumalz.

Nr . 288 . Verordnung des Leiters des Ministeriums des
Innern im Einvernehmen mit den beteiligten Ministern vom
1. September 1916, mit welcher die Ministerial-Verordnung
vom 14. Juli 1916, R.-G.-Bl. Nr. 218, betreffend die
Einschränkung des Verbrauches von Fleisch und Fett,
abgcändert wird.

Ne . 288 . Verordnung der Ministerien des Innern und
der Justiz im Einvernehnren mit den Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 2. September 1916, womit die in
Rumänien erscheinenden periodischen Druckschriften
verboten und die Revision der von dort einlangenden
nicht periodischen Druckschriften angeordnet wird.

Nr . 287 . Verordnung des Finanzministers im Einver¬
nehmen mit den beteiligten Ministern vom 2. September 1916
wegen Einschränkung der Bier -Erzeugung.

Nr . 288 . Verordnung des Handelsministersim Einver¬
nehmen mit dem Leiter des Ministeriums des Innern vom
2. September 1916, betreffend die Einschränkung des Aus¬
schankes von Bier.

Nr . 288 . Verordnurg des Ministeriums des Innern, des
Finanzministeriums und des Handelsministeriums im Einver¬
nehmen mit dem Obersten Rechnungshöfe vom 5. September
1916, betreffend den Vollzug von Auszahlungen durch
die k. k. Postsparkassa für Rechnung der k. k. Statt¬
halterei , Landes -Zentrale für die wirtschaftliche
Wiederaufrichtung Galiziens.

Nr . 280 . Verordnung des Leiters des Ministeriums des
Innern im Einvernehmen mit den beteiligten Ministern vom
6. September 19l6, betreffend die Festsetzung von Höchst¬
preisen für frische Zwetschken, sowie Dörrzwetschken
und Zwetschkenmus und betreffend den Verkehr mit
Dörrzwetschken und Zwetschkenmus.

Nr . 281 . Kundmachung des Finanzministeriums vom
30. August 1916, betreffend die Delegierung der Steuer¬
behörden zur Bemessung der Kriegsgewinnsteuer und
der Erwerbsteuer der Gesellschaften.

Nr . 282 . Verordnung des Leiters des Ministeriums des
Innern im Einvernehmen mit dem Justizminister und dem Finanz¬
minister vom 6. September 1916, mit welcher das sogenannte
Bookydomino verboten wird.

Nr . 283 . Verordnung des Ministeriums des Innern
im Einvernehmen mit den beteiligten Ministerien vom 6. Sep¬
tember 1916 über Strafanzeigen gegen Militärpersonen
des Deutschen Reiches.

Nr . 284 . Verordnung des Finanzministers im Einver¬
nehmen mit dem Leiter des Ministeriums des Innern vom
7. September 1916 über Ausnahmen vom Zahlungs¬
verbote gegen Großbritannien , Frankreich und Ruß¬
land.

Nr . 283 . Kundmachung des Ministeriums des Innern im
Einvernehmen mit dem Finanzministerium vom 28. August 1916
wegen Richtigstellung eines Fehlers in der Verordnung

des Finanzministers vom 21. Juli 1916, R.-G.-Bl . Nr. 228,
betreffend die Veranlagung der allgemeinen Erwcrbsteucr für das
Jahr 1916.

Nr . 288 . Verordnung des Handelsministers und des
Ministers für Landesverteidigung vom 8. September 1916, wo¬
mit nachträgliche Bestimmungen zur Ministerial-Verordnung vom
26. April 1916, R.?G -Bl. Nr. 117, betreffend Vorrats¬
erhebungen von Leinenwaren sowie Verarbeitungs¬
und Veräußerungsbeschränkungen von Leinengarnen
und Leinenwaren , getroffen werden.

Nr . 287 . Verordnung des Handelsministersim Einver¬
nehmen mit den beteiligten Ministern vom 9. September 1916,
betreffend die Beschlagnahme der Traubenkerne.

Nr . 28 ». Verordnung des Ackerbauministers im Einver¬
nehmen mit den beteiligten Ministern vom 9. September 1916,
betreffend die Einschränkung der Schlachtung von
Rindern und Schweinen.

Nr . 288 . Verordnung des Handelsministers im Einver¬
nehmen mit dem Leiter des Ministeriums des Innern vom
8. September 1916, betreffend die Einschränkung des Aus¬
schankes von Bier.

Nr . 3 »0 . Verordnung des Leiters des Ministeriums des
Innern im Einvernehmen mit den beteiligten Ministern vom
11. September 1916, betreffend die Regelung des Verkehres
mit Milch . .

Nr . 881 . Verordnung des Leiters des Ministeriums des
Innern im Einvernehmen mit dem Justizminister vom 11. Sep¬
tember 1916, betreffend die Außerkraftsetzung zwingender
Vorschriften der Versichcrungsordnung für einige
Gruppen von Versicherungsverträgen.

Nr . 302 . Verordnung des Handelsministers im Ein¬
vernehmen mit den beteiligten Ministern vom 12. September
1916, betreffend die Beschlagnahme der Leinsamen der
inländischen Ernte 1916.

Nr . 3 » 3 . Verordnung des Handelsministers im Ein¬
verständnisse mit dem Kriegsminister vom 14. September 1916,
betreffend die Einfuhr einiger Rohstoffe aus der Türkei
und Bulgarien in Postsendungen.

Nr . 384 . Kaiserliche Verordnung vom 15. September
1916, betreffend die Wahrung der Rechte der Bruder¬
lademitglieder während ihrer militärischen Dienstleistung im
gegenwärtigen Kriege.

Nr . 303 . Verordnung des Finanzministeriums vom
13. September 1916, betreffend die Ausgabe amtlicher
Promessenscheinblankette mit der Wertbezeichnung von
zwei Kronen.

Nr . 380 . Verordnung des Handelsministers im Einver¬
nehmen mit dem Minister für Landesverteidigung und im Ein¬
verständnisse mit dem Kriegsminister vom 15. September 1916,
betreffend die Regelung des Verkehres mit Hadern.

Nr . 387 . Kaiserliche Verordnung vom 15. September
1916 über den Staatsrechnungsabschluß des Ver¬
waltungsjahres 1915/16.

Nr . 308 . Kundmachung des Ministeriums des Innern im
Einvernehmen mit dem Finanzministerium und dem Handels¬
ministerium vom 6. September 1916, wegen Richtigstellungeines
Fehlers in der Verordnung des Finanzministers im Einvernehmen
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mit den beteiligten Ministern vom 2. September 1916 , R .-G . B̂l.
Nr . 287 , wegen Einschränkung der Bier - Erzeugung.

Nr . 309 . Kaiserliche Verordnung vom 15. September 1916
über den Verlust öffentlicher Befugnisse , Stellungen
und Rechte wegen Bcrlassens des Staatsgebietes zur
Kriegszeit.

Nr . 310 Verordnung des Handclsministers vom 17. Sep¬
tember 1916 , betreffend die Einziehung der Kriegsmarken
und I ub i lä ums ko rrespondenzk arten.

Nr . 3LI . Verordnung des Finanzministers im Einver¬
nehmen mit dem Handelsminister vom 18 . September 1916 , be¬
treffend die Festsetzung von Höchstpreisen für Zünd¬
hölzchen.

Nr . 312 . Verordnung des Finanzministeriums vom
>9. September 1916 , zur Durchführung der g e b ü hren recht¬
lichen Bestimmungen der Kaiserlichen Verordnung vom
29 . August 19l6 , R .-G .-Bl . Nr . 292 , betreffend Gebühren von
Totalisateur - und Buchmacherwetten sowie Maß¬
nahmen zur Unterdrückung des Winkelwettwesens.

Nr . 313 . Verordnung des Finanzministeriums vom
18 . September 1916 , betreffend die Entrichtung des Rech¬
nungsstempels.

Nr . 3 k4 . Verordnung des Leiters des Ministeriums des
Innern im Einvernehmen mit den beteiligten Ministern vom
20 . September 1916 , mit welcher die Ministerial -Verordnung
vom 18. Juni 1916 , R .-G .-Bl . Nr . 186 , betreffend die Rege¬
lung des Verkehres mit Kaffee , abgeändcrt und er¬
gänzt wird.

ö . Landesgesth- und Verordnungsblatt.

Nr . 104 . Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz-
herzogtume Österreich unter der Enns vom 31 . Juli 1916,
Z . XI d-391/1 , betreffend die der Gemeinde Gundschachen
im Gerichtsbezirke Schrems erteilte Bewilligung zur Einhebung
von 100 Prozent der direkten Steuern des Jahres 1916 über¬
steigenden Umlagen.

Nr . 10k». Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz-
herzogtnme Österreich unter der Enns vom 31 . Juli 19l6,
Z . XI d-392/2 , betreffend die der Gemeinde Stollhof im
Gerichtsbezirke Wiener -Neustadt erteilte Bewilligung zur Ein¬
hebung von 100 Prozent der direkten Steuern des Jahres 1916
übersteigenden Umlagen.

Nr . IVO. Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtum, : Österreich unter der Enns vom 2. August 1916,
Z . Xl d-303/2 , betreffend die der Gemeinde St . Andrä vor
dem Hagentale erteilte Bewilligung zur Weitereinhebung
der V e r s ch ö n er n n g s ta x e für die Jahre 1916 , 1917
und 1918.

Nr . 107 . Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz-
herzogtume Österreich unter der Enns vom 12 . August 1916,
Z . 8 -1709/1 , betreffend die Erhöhung des mit Kundmachung
vom 21 . Februar 1914 , L.-G .- u . V .-Bl . Nr . 29 , festgesetzten
Zuschlages zu den Taxpreisen für alkoholische Heil¬
mittel in den Apotheken der k. t . NeichShaupt - und
Residenzstadt Wien.

Nr . 108 . Kundmachungdes k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 19. August 1916,
Z . Xlb , 460/16 , betreffend die provisorische Inkraftsetzung

der Bestimmungen einer Abgabeordnnng , betreffend
die Einführung einer Gemeindeabgabe vom Wert¬
zuwachse von Liegenschaften im Gebiete der k. k,
Reichshanpt - und Residenzstadt Wien.

Nr . 100 . Verordnung des k. k. Ministeriums des Innern,
des k. k. Finanzministeriums und des k. k. Justizministeriums
vom 19 . August 1916 zur Durchführung der Abgabeordnnng,
betreffend die Einführung einer Gemeindeabgabe vom
Wertzuwachse von Liegenschaften im Gebiete der Reichshaupt-
und Residenzstadt Wien.

Nr . 1IO . Verordnung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns im Einvernehmen mit der
k. k. Finanzlaudesdirektion in Wien vom 19 . August 1916 zur
Vollziehung der Abgabeordnung , betreffend die Ein¬
führung einer Gemeindeabgabe vom Wertzuwachse von Liegen¬
schaften im Gebiete der k k. Reichshaupt - und Residenzstadt
Wien . (Allerhöchst genehmigter Landes -Ausschuß -Beschluß vom
23 . Mai 1916 , L .-G .- u V -Bl . Nr . 84 .)

Nr . 111 . Verordnung des k. k. Statthalters im Erz-
herzogtume Österreich unter der Enns vom 29 . August 1916,
Z . 1V-2410/190 , mit welcher der Anhang I zur Statthalterei-
Verordnung vom 7. März 1916 , L.-G .- u . V .-Bl . Nr . 21 , be¬
treffend die Durchführung der Regelung des Verkehres mit
versteuertem Zucker , in der Fassung der Statthalterei -Ver-
ordnung vom 27 . Juli 1916 , L -G .- u . V .-Bl Nr . 93 , er¬
gänzt wird.

Nr . 112 . Verordnung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 29 . August 1916,
Z . IV 3612/65 , mit welcher der Anhang I zur Statthalterei-
Vcrordnung vom 1. Juli 1916 , L.-G .- u . V .-Bl . Nr . 79 , be¬
treffend die Durchführung der Regelung des Verkehres mit
Kaffee , ergänzt wird.

Nr . II3 . Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 17 . August 1916,
Z . VI 930/l , betreffend die Erhöhung der Verpflegstaxe im
allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Krems.

Nr . II4 . Kundmachungdes k. k. Statthalters im Erz-
herzogtume Österreich unter der Enns vom 17 . August 1916,
Z . Vl -931/1 , betreffend die Erhöhung der Verpflegstaxe
im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Horn.

Nr . IIS . Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 17 . August 1916,
Z . VI - 932/1 , betreffend die Erhöhung der Verpflegstaxe
im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Korneu-
burg.

Nr . 110 . Verordnung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 17 . August 1916,
Z . Vl 933/5 , betreffend die Erhöhung der Verpflegstaxe
im Rath ' schen allgemeinen öffentlichen Krankenhause
in Baden.

Nr . 117 . Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 17 . August 1916,
Z . VI -934/2 , betreffend die Erhöhung der Verpflegstaxe
im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Hain¬
burg.

Nr . 118 . Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 19 . August 1916,
Z . XIb -398/1 , betreffend die der Gemeinde Schönau im
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Gerichtsbezirke Litschau erteilte Bewilligung zur Einhebung von
100 Prozent der direkten Steuern des Jahres 1916 übersteigenden
Umlagen.

Nr . II8 . Verordnung des k. k. Statthalters im Erz-
herzogtume Österreich unter der Enns vom 31 . August 1916,
Z . VV-3519 8 , mit welcher Durchführungsbestimmungen zu der
Ministerial -Verordnung vom 12 . August 1916 , R .-G .-Bl . Nr 256,
betreffend die Festsetzung von Höchstpreisen und von
Übernahmspreisen für Kartoffeln , erlassen werden.

Nr. ISO. Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtum « Österreich unter der Enns vom 19 August 1916,
Z . Xlb -389/1 , betreffend die der Gemeinde Höslein im
Gerichtsbezirke Neunkirchen erteilte Bewilligung zur Einhebung
von 100 Prozent der direkten Steuern des Jahres 1916 über
steigenden Umlagen.

Nr. LSI . Verordnung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtum ? Österreich unter der Enns vom 2. September 1916,
Z . >V-3049/4l , mit welcher die Statthalterei -Verordnung vom
14 . Juli 1916 , L .-G .- u . V .-Bl . Nr . 89 , betreffend die Fest¬
setzung von Höchstpreisen für lebende Schweine und
Schweineprodukte , teilweise abgeändert wird.

Nr. ISS . Verordnung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtum ? Österreich unter der Enns vom 4 September 1916,
Z . 3506/34 , mit welcher Durchführungsbestimmungen zu der
Ministerial -Verordnung vom 1. September 1916 , N .-G .-Bl.
Nr . 285 , betreffend die Einschränkung des Verbrauches
von Fleisch und Fett , erlassen werden.

Nr . ISS . Verordnung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 7. September 19 >6,
Z . >V-327/5 , mit welcher die Statthalterei -Verordnung vom
23 . Jänner 1916 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 9 , betreffend die
Festsetzung von Höchstpreisen für Heu und Stroh,
teilweise abgeändert wird.

Nr. 1S4 Verordnung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 9. September 1916,
Z . ^V-3877/2 , mit welcher Durchführungsbestimmungen zu
der Ministerial -Verordnung vom 30 . August 1916 , R .-G .-Bl.
Nr . 276 , betreffend die Regelung des Verkehres mit
Rohfetteu , Fettprodukten und Speiseölen , erlassen
werden.

Nr . LSS Verordnung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 14 . September 1916,
Z . VV-3997/3 , mit welcher Durchführungsbestimmungen zu
der Ministerial -Verordnung vom 6. September 1916 , N .-G .-Bl.
Nr . 290 , betreffend die Festsetzung von Höchstpreisen für
frische Zwetschken , sowie Dörrzwetschken und Zwetschken-
mus und betreffend den Verkehr mit Dörrzwetschken und
Zwetschkenmus , erlassen werden.

Nr . ISO. Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 1. September 1916,
Z . XI d -301/3 , betreffend die der Gemeinde Schandachen
im Gerichts bezirke Litschau erteilte Bewilligung von 100 Prozent
der direkten Steuern des Jahres 1916 übersteigenden Umlagen.

Nr. LS7 Kundmachungdes k. k. Statthalters im Erz-
herzogtume Österreich unter der Enns vom 1. September 1916,

Z . Xl b 416/1 , betreffend die der Gemeinde Putzing im
Gerichtsbezirke Wollersdorf erteilte Bewilligung zur Einhebung
von 100 Prozent der direkten Steuern des Jahres 1916 über¬
steigenden Umlagen.

Nr. 128 . Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 1. September 19 .6,
Z . Xlb 417/1 , betreffend die der Gemeinde Mell im gleich¬
namigen Gerechtsbezirke erteilte Bewilligung zur Einhebung von
100 Prozent der direkten Steuern des Jahres 1916 über¬
steigenden Umlagen.

Nr. ISO. Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 1. September 1916,
Z . XI b-421/2 , betreffend die der Gemeinde Wetzleinsdorf
im Gerichtsbezirke Korneuburg erteilte Bewilligung zur Ein¬
hebung von 100 Prozent der direkten Steuern des Jahres 1916
übersteigenden Umlagen.

Nr . ISO. Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 1. September 1916,
Z . Xlb 446/1 , betreffend die der Gemeinde Kiblitz im
Gerichtsbezirke Ravelsbach erteilte Bewilligung zur Einhebung
von 100 Prozent der direkten Steuern des Jahres 1916 über¬
steigenden Umlagen.

Nr. LSI . Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 6. September 1916,
Z . Xl b-399/2 , betreffend die der Gemeinde Feistritz am
Wechsel im Gecichtsbezirke Aspang erteilte Bewilligung zur
Einhebung von 100 Prozent der direkten St -uern des Jahres
1916 übersteigenden Umlagen.

Nr. ISS . Verordnung des k. k. Statthalters im Erz-
herzogtume Österreich unter der Enns vom 20 . September 1916,
Z . VV 2233/80 , mit welcher Durchführungsbestimmungen zur
Ministerial -Verordnung vom 20 . Mai 1916 , R .-G .-Bl . Nr . 146,
betreffend die Regelung des Eierhandels , erlassen werden.

Nr. ISS . Verordnung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom2l . September 1916,
Z . V/ 3804/14 , betreffend die Regelung des Vieh erkehrcs.

Nr. LS4. Verordnung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 20 . September 1916,
Z . V7-2809/3 , betreffend die Festsetzung von Höchstpreisen
für den Kleinverschleiß von Hülsenfrüchten.

Nr. ISS . Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 21 . September 1916,
Z . VI -1066/1 , betreffend die Herstellung eines Schlepp¬
geleises zur Fabrik der Aktiengesellschaft für chemi¬
sche Industrie in Rannersdorf.

Nr. ISO. Verordnung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogtums Österreich unter der Enns vom 21 . September 1916,
Z . 4267 , betreffend die Regelung der Abgabe von
Brot in Gast - und Speisewirtschaften.

Nr. IS7 . Verordnung des k. k. Statthalters im Erz-
herzogtume Österreich unter der Enns vom 22 . September 1916,
Z . ^V-4130/60 , mit welcher Durchführungsbestimmungen zu
der Ministerial -Verordnung vom 8. September 1916 , R .-G .-
Bl . Nr . 299 , betreffend die Einschränkung des Ausschankes
von Bier , erlassen werden.
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